
Wann sind die Ämter und
Dienststellen
der Stadtverwaltung für Sie da?
n Bürgerservicebüro im Rathaus, Erdgeschoss

Das Bürgerservicebüro im Erdgeschoss des
Rathauses ist
Montag, Mittwoch und Freitag

von 08.00 Uhr–14.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag

von 08.00 Uhr–19.00 Uhr
durchgehend für Sie geöffnet.

Sie können im Bürgerservicebüro Ihre Melde-,
Pass- und KFZ-Zulassungsangelegenheiten er-
ledigen. Dort erhalten Sie außerdem Bewoh-
nerparkausweise und können Ihren Hund zur
Hundesteuer oder Müllgefäße an- oder abmel-
den. Außerdem erhalten Sie dort Anträge auf
Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung oder
Bankeinzugsermächtigungen sowie weitere
Serviceleistungen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an das Bürgerservicebüro:
Tel.: 330 555, Fax: 330 550
E-Mail: buergerservice@aschaffenburg.de
Umfassende Informationen erhalten Sie auch
im Internet unter:
www.aschaffenburg.de
n Sonstige Ämter und Dienststellen

im Rathaus, Dalbergstr. 15
und in den Gebäuden Dalbergstr. 9,
Pfaffengasse 9 + 11 sowie Karlsplatz 2
Ihr Antrag, Ihr persönliches Anliegen usw. wird
ohne Wartezeit erledigt bzw. in die Wege ge-
leitet, wenn Sie vorausgehend persönlich, te-
lefonisch oder per E-Mail einen Gesprächs-
termin vereinbaren. Dieser Termin kann auf Ih-
ren Wunsch während der besonderen Ser-
vicezeiten von

Montag bis Donnerstag zwischen
06.30 und 19.00 Uhr,
Freitag zwischen 06.30 bis 14.30 Uhr

festgelegt werden.
Telefonische und persönliche Auskünfte und
Rückfragen einfacher Art sind selbstver-
ständlich nach wie vor innerhalb der allge-
meinen Servicezeiten möglich
Montag bis Donnerstag
von 08.00 bis 16.00 Uhr,
Freitag von 08.00 bis 13.00 Uhr.

n Sprechstunden
von Oberbürgermeister Klaus Herzog
Jeden Donnerstagvormittag haben Sie Gele-

genheit, den Oberbürgermeister persönlich zu
sprechen. Termine vergibt das Büro des Ober-
bürgermeisters (Rathaus, 3. Stock, Zimmer-Nr.
308, Tel.: 330 1201).

n Beschwerden, Anregungen, Vorschläge,
Hilfestellung
Die städtischen Dienststellen erbringen Leis-
tungen und Service für Sie als Kunden der
Stadtverwaltung. Sollten Sie im Einzelfall mit
unseren Leistungen nicht zufrieden sein, wen-
den Sie sich bitte zunächst an die verant-
wortliche Dienststelle.
Sie können Ihr Anliegen auch allgemein, per
E-Mail (buero-ob@aschaffenburg.de) oder auf
dem Postweg (Stadt Aschaffenburg – Büro des
Oberbürgermeisters, Dalbergstr. 15, 63739
Aschaffenburg) vortragen.

n Erreichbarkeit außerhalb der
Sprechstunden der Stadtverwaltung
Sie erreichen uns:
per Telefon: 330 0
per Telefax: 330 720
per E-Mail:
stadt-aschaffenburg@aschaffenburg.de

Bekanntmachung
I. Grundsteuer für 2011
Der letzte Bescheid über die Grundsteuer gilt für
das laufende Kalenderjahr, soweit er nicht durch
einen neuen Bescheid ersetzt wird.
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tag der
öffentlichen Bekanntmachung die gleichen
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem
Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen
wäre (§ 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz -GrStG- ).
II. Hundesteuer für 2011
Der letzte Bescheid über die Hundesteuer gilt für
das laufende Kalenderjahr, soweit er nicht durch
einen neuen Bescheid ersetzt wird (Art. 12 Kom-
munalabgabengesetz -KAG- ).
Aschaffenburg, 14.12.2010
Stadt Aschaffenburg
Klaus Herzog
Oberbürgermeister

Tipps für Hausbesitzer
zu Schneelasten auf Dächern
Nach einer Pressemitteilung des Bayerischen
Staatsministeriums des Innern vom 21.11.2008
wurden vom Innenministerium aufgrund von
starken Schneefällen in den letzten Jahren und
den dadurch verursachten Schäden Informatio-

nen zu Schneelasten auf Dächern zusammen-
gestellt. Das Merkblatt »Der nächste Winter
kommt bestimmt… Schnee auf Dächern - Tipps
für Hausbesitzer« vom November 2006 kann im
Internet unter www.innenministerium.bay-
ern.de/bauen/baurecht/bautechnik/ in der Rubrik
»Standsicherheit« abgerufen werden. Dieses
Merkblatt ist weiterhin aktuell.
Das Merkblatt informiert insbesondere darüber,
wo der Hausbesitzer die zulässige Schneelast
seines Daches erfährt, wie das tatsächliche Ge-
wicht des Schnees auf seinem Hausdach ermit-
telt werden kann und wie gegebenenfalls das
Dach geräumt werden soll.
In Ergänzung zu dieser Pressemitteilung wird da-
rauf hingewiesen, dass das Stadtgebiet Aschaf-
fenburg nach der DIN 1055-5 »Lastannahmen für
Bauten - Verkehrslast; Schneelast und Eislast« in
der Schneelastzone 1 mit einer Regel-Schneelast
von 75 kg/m² liegt.
Soweit kein Zugang zum Internet besteht, kann
das Merkblatt auch beim Bauordnungsamt der
Stadt Aschaffenburg, Rathaus, 6. Stock, Zimmer
Nr. 607, Telefon Nr. 06021 330-1244, abgeholt
oder angefordert werden.
Aschaffenburg, 28.12.2010
STADT ASCHAFFENBURG
Bauordnungsamt

Ausstellung im Schönborner Hof
Noch bis zum 14. Januar 2011 zeigt das Stadt-
und Stiftsarchiv im Schönborner Hof die Aus-
stellung

Anton Steinbeck (1903-1945)
Das fotojournalistische Werk

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag sowie Sams-
tag/Sonntag, 8./9. Januar 2011, jeweils 11.00 bis
16.00 Uhr

Ausstellung in der
Kunsthalle Jesuitenkirche
Noch bis zum 6. Februar 2011 zeigt die Kunst-
halle Jesuitenkirche die Ausstellung

Hans Schork
Lichtwege - Zeiträume

Öffnungszeiten: Di. 14–20 Uhr
Mi.–So 10–17 Uhr
Mo. geschlossen

Öffentliche Führungen:
jeden Sonntag um 11 Uhr und jeden Dienstag um
19 Uhr


